	Schullogo
	
Name: _______________________ Klasse: _______ Datum: _______
LF 8 Am Getränkeausschank arbeiten

	GuS



8.1 Abgabe von Alkohol an Jugendliche
[image: \\ads\Lehrer$\home\juranm\Desktop\JuSchG.jpeg]Sie arbeiten am Getränkeausschank in Ihrem Betrieb und wurden von Ihrem Ausbilder beauftragt, sich mit dem Thema Abgabe von Alkohol an Jugendliche auseinanderzusetzen. 
Wo ist die Abgabe von Alkohol an Jugendliche geregelt?

Im Jugendschutzgesetz § 9 (JuSchG)				

Warum gibt es dieses Gesetz? 

Kinder und Jugendliche sollen vor gesundheitlichen Schäden und Gefahren in der Öffentlichkeit, die z. B. durch Alkoholkonsum entstehen können, geschützt werden. 
Damit diese Aufgabe auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, regelt das Jugendschutzgesetz (JuSchG) unter anderem den Umgang mit Alkohol und alkoholhaltigen Getränken.													
Übersicht über die Abgabe und den verzehr alkoholischer Getränke

	Abgabe und Verzehr alkoholischer Getränke

	Getränke
	unter 16 Jahren
	unter 18 Jahren 
	ab 18 Jahren 

	Branntwein (Spirituosen) und branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel
	verboten
	verboten
	erlaubt

	andere alkoholische Getränke
(Bier, Biermischgetränke, Wein und Schaumwein)
	verboten *
	erlaubt
	erlaubt

	*Ausnahme: andere alkoholische Getränke dürfen auch an unter 16-jährige Jugendliche (mind. 14 Jahre) abgegeben werden, wenn eine personensorgeberechtigte Person (Eltern oder gesetzlicher Vormund) anwesend ist und dies erlaubt.


Der Verstoß gegen Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes kann nach § 28 mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden.
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